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Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft 

Wien, FN 40643 w 

 

Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats für die 

102. ordentliche Hauptversammlung 

30. Mai 2017 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-

Governance-Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Auf-

sichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2016 

 Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung 

dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung geben. 

 Der Jahresabschluss 2016 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festge-

stellt worden.  

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 

2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 759.823,41 wie folgt zu verwen-

den: 

(i) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,40 je dividendenberechtigter Aktie,  

d.h. als Gesamtbetrag der Dividende EUR 756.000,00 

(ii) Vortrag des Restbetrags in Höhe von  EUR     3.823,41 

auf neue Rechnung 

Dividendenzahltag ist der 07.06.2017. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2016 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mit-

glieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2016 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mit-

glieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen. 
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5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die TPA Wirtschaftsprüfung GmbH (1020 Wien, Prater-

straße 62-64), zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. 

 

6. Wahlen in den Aufsichtsrat 

 Mag. Dr. Carl Manner ist am 19.04.2017 verstorben. 

 

 Mit Beendigung der kommenden ordentlichen Hauptversammlung läuft die Funktionspe-

riode von Dipl.-Ing. Markus Spiegelfeld als Mitglied des Aufsichtsrats ab.  

 

 Gemäß § 10 Abs 1 der Satzung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft besteht 

der Aufsichtsrat aus mindestens drei, höchstens jedoch zwölf von der Hauptversammlung 

gewählten Mitgliedern.  

 

 Der Aufsichtsrat hat sich bisher, d.h. nach der letzten Wahl durch die Hauptversammlung, 

aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammengesetzt. (Hinzu-

kommen die nach dem Arbeitsverfassungsgesetz entsandten Mitglieder.) 

 

 In der kommenden Hauptversammlung wären nunmehr zwei Mitglieder zu wählen, um 

diese Zahl wieder zu erreichen.  

 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, alle zwei Mandate zu besetzen, sodass sich der Aufsichtsrat 

nach der Wahl in der Hauptversammlung am 30. Mai 2017 wieder aus acht von der 

Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammensetzt.  

 

 Die nachfolgenden Wahlvorschläge des Aufsichtsrats wurden auf der Grundlage der An-

forderungen des § 87 Abs 2a AktG und des Corporate-Governance-Kodex abgegeben.  

 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Mag. Florian Jonak, geb. 10.09.1967, und Dipl.-Ing. Markus 

Spiegelfeld, geb. 17.06.1952, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in 

den Aufsichtsrat zu wählen und zwar in Übereinstimmung mit § 10 Abs 2 der Satzung 

bzw § 87 Abs 7 AktG bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 

für das zweite Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hiebei wird das laufende Ge-

schäftsjahr nicht mitgerechnet. Für den Fall der Beibehaltung des gegenwärtigen Bilanz-
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stichtages zum 31. Dezember würde die Funktionsperiode des zu wählenden Aufsichts-

ratsmitglieds mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 

Geschäftsjahr 2019 beschließt, auslaufen. 

 

 Es ist vorgesehen, über jede zu besetzende Stelle (zwei Stellen) in der kommenden Haupt-

versammlung gesondert abzustimmen.  

 

 Eine Reihung der vorgeschlagenen Personen zu den einzelnen Stellen wird vorbehalten.  

 

 Jede vorgeschlagene Person hat eine Erklärung gem § 87 Abs 2 AktG abgegeben, welche 

ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich ist, und insbesondere erklärt, 

dass  

1. sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 AktG offen gelegt wurden 

und nach Beurteilung des Vorgeschlagenen keine Umstände vorhanden sind, die die 

Besorgnis seiner Befangenheit begründen könnten,  

2. der Vorgeschlagene zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt 

worden ist, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG seine 

berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt, und 

3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 AktG bestehen. 

 

 Der Aufsichtsrat hat bei der Erstattung des Vorschlags im Sinne von § 87 Abs 2a AktG 

auf die fachliche und persönliche Qualifikation des Mitglieds sowie auf die fachlich aus-

gewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrats geachtet und Aspekte der Diversität des 

Aufsichtsrats im Hinblick auf die Vertretung beider Geschlechter und die Altersstruktur 

sowie die Internationalität der Mitglieder angemessen berücksichtigt.  

 

 Die Hauptversammlung ist bei der Wahl in nachstehender Weise an Wahlvorschläge ge-

bunden. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern samt den Erklärungen gemäß 

§ 87 Abs 2 AktG für jede vorgeschlagene Person müssen spätestens am 22. Mai 2017 auf 

der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, widrigenfalls die betref-

fende Person nicht in die Abstimmung einbezogen werden darf. Dies gilt auch für Wahl-

vorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG, welche der Gesellschaft in Textform spä-

testens am 18. Mai 2017 zugehen müssen, wobei hinsichtlich der Einzelheiten und Vo-

raussetzungen für die Berücksichtigung von derartigen Wahlvorschlägen auf die „Infor-

mationen über die Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119 AktG/Be-

schlussvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG“ verwiesen wird. 
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7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands 

a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 

1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 

10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräuße-

rungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter 

Bezugsrechtsausschluss),  

b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien 

eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentli-

ches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Be-

zugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen, 

c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren 

Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen, 

d) unter Widerruf der in der Hauptversammlung vom 28.05.2015 zu TOP 7 er-

teilten Ermächtigung. 

 

In der Hauptversammlung vom 28.05.2015 wurde zum 7. Punkt der Tagesordnung die 

Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 

sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß 

von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräuße-

rungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugs-

rechtsausschluss), gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener 

Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches 

Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsaus-

schluss der Aktionäre zu beschließen und das Grundkapital durch Einziehung dieser ei-

genen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen, beschlossen.  

 

Diese Ermächtigung wurde im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen für eine Geltungs-

dauer von 30 Monaten ab 28.05.2015 erteilt und läuft sohin vor der nächsten Hauptver-

sammlung im Jahr 2018 ab. Überdies wurde diese Ermächtigung ausschließlich für Inha-

beraktien und nicht für Namensaktien erteilt.  

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge zum 7. Punkt der Tagesord-

nung der Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft am 

30.05.2017 eine neuerliche Ermächtigung umfassend Inhaberaktien als auch Namensak-

tien wie folgt beschließen: 

a) Der Vorstand wird gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und 1b AktG ermächtigt, 

auf den Inhaber oder Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis 
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zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft während einer Geltungsdauer von 30 Mona-

ten ab 30.05.2017 sowohl über die Börse als auch außerbörslich zu erwerben, wobei der 

niedrigste Gegenwert nicht mehr als 30 % unter und der höchste Gegenwert nicht mehr 

als 10 % über dem durchschnittlichen Börsenschlusskurs der letzten 3 Börsetage vor Er-

werb der Aktien liegen darf. Der Handel in eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs 

ausgeschlossen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teil-

beträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch 

ein Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch 

Dritte ausgeübt werden.  

 Den Erwerb über die Börse kann der Vorstand der Josef Manner & Comp. Aktiengesell-

schaft beschließen, doch muss der Aufsichtsrat im Nachhinein von diesem Beschluss in 

Kenntnis gesetzt werden. Der außerbörsliche Erwerb unterliegt der vorherigen Zustim-

mung des Aufsichtsrats.  

b) Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab 30.05.2017 gem § 65 Abs 1b AktG 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräußerung bzw Verwendung ei-

gener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffent-

liches Angebot, unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechts-

ausschluss der Aktionäre, zu beschließen und die Veräußerungsbedingungen festzuset-

zen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und 

in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterun-

ternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt 

werden, insbesondere (i) zum Zweck der Durchführung eines Programms für Mitarbei-

terbeteiligung einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und leitenden Angestellten 

oder eines Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschließlich von Mitgliedern des Vor-

stands und leitenden Angestellten jeweils der Gesellschaft oder von mit ihr verbundenen 

Unternehmen oder (ii) als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben, 

Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland.  

c) Der Vorstand wird ferner ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlichen-

falls das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptver-

sammlungsbeschluss gem § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm § 122 AktG herabzusetzen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung 

von Aktien ergeben, zu beschließen.  

d) Der Hauptversammlungsbeschluss vom 28.05.2015 zum 7. Punkt der Tagesordnung über 

die Ermächtigung des Vorstands wird widerrufen.  
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Wien, am 05.05.2017 

 

 

 

Der Stellvertreter des Vorsitzenden: 

 

 

 

 

……………………………………. 

Dr. Ernst Burger 


